
   
     Bibliotheksordnung

1) Die  Bibliothek  und  das  Atrium  stehen  allen  Schülerinnen  und  Schülern  
sowie  dem  Lehrerkollegium  während  der  festgelegten  Öffnungszeiten  zur  
Verfügung.

2) In der Bibliothek und im Atrium  darf nicht gegessen oder getrunken werden.  
Unangemessenes Benehmen und flegelhafte Benutzung der Sitzmöbel hat zu  
unterbleiben. 

3) Die  Bibliothek  und  das   Atrium  sind   ein  Lese-  und  Studienraum.  Im  
Interesse aller  hat sich hier jeder so zu  verhalten, dass sich kein anderer  
gestört fühlt.

4) Die Bibliothek ist eine "Präsenz-Bibliothek"; das bedeutet, die Buchbestände  
sind in  erster  Linie  für  die  Arbeit  in  der  Bibliothek bestimmt.  Nach dem  
Gebrauch  werden  die  Bücher  von  der  Bibliothekarin  wieder  an  ihren  
ursprünglichen  Platz  zurückgestellt,  damit  sie  für  alle  weiteren  Benutzer  
auffindbar  bleiben.  Trotzdem  ist  eine  Buch-Ausleihe  selbstverständlich  
möglich. Die Ausleihfrist beträgt 14 Tage und kann  in Ausnahmefällen nach  
Absprache verlängert werden.

5) Alle  Bücher,  die  aus  der  Bibliothek  ausgeliehen  werden,  müssen  der  
Bibliothekarin  ausnahmslos  vorgelegt  werden.  Bei  der  Erfassung  der  
Ausleihe  wird  der Rückgabetermin festgelegt und der/dem Ausleihenden  
sofort schriftlich mitgeteilt. 

6) Zurückgegebene Bücher werden ausschließlich von der Bibliothekarin in die  
Bücherregale zurückgestellt.   Sie ist außerdem bei Fragen und Problemen  
gerne behilflich.

7) Die Computer in der Bibliothek  sind gemäß der vorliegenden Computer-
Benutzerordnung nutzbar und allen Schülerinnen und Schülern sowie dem  
Lehrerkollegium  während  der  festgelegten  Öffnungszeiten  zugänglich.  
Manipulationen an der Hard- und/oder Software ziehen den Ausschluss von  
der  Benutzung  der  Bibliothek  und  des  Atriums  sowie  im  Einzelfall  
schadensersatzpflichtige Konsequenzen  nach sich.

8) Die  ausgehängten  bzw.  ausgelegten  Tages-  und  Wochen-Zeitungen  und  
Zeitschriften sind ausschließlich für die Benutzung in der Bibliothek und im  
Atrium vorgesehen und dürfen nicht mitgenommen werden. Eine Ausleihe ist  
jedoch nach Absprache mit der Bibliothekarin möglich. 

9) Jeder Benutzer,  der nicht bereit  ist,  die vorgenannten Regeln einzuhalten,  
kann von der  Benutzung  der  Bibliothek  und  des  Atriums  ausgeschlossen  
werden. Die Entscheidung hierüber obliegt der Bibliothekarin und zieht in  
Einzelfällen ggf. eine Benachrichtigung an die Schulleitung nach sich.
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